
Satzung

Neufassung vom 2. Oktober 2005.

§1 Name und Sitz des Vereins

1. Der Verein führt den Namen:
DIV, Deutsche Iaido Vereinigung. 

2. Die DIV ist ein nicht eingetragener Verein

§2 Der Zweck

Die DIV bezweckt die Förderung des IAI-DO und der Mitglieder nach den von ihnen festgelegten Grundsätzen.
Siehe dazu 
- Anhang 1: die Bulle.
- Anhang 2: die Prüfungsordnung
- Anhang 3: die Gebührenordnung

1. IAI ist die Kunst, ein Schwert zu ziehen und bestimmte Schnitt-, Schlag- und Stoßtechniken auszuführen, die sowohl aus dem 
Sitzen als auch im Stehen begonnen, ausgeführt und beendet werden können.

2. Das stetige Üben dieser traditionellen japanischen Kunst dient:
- der physischen Entwicklung, indem es die Körperkraft, die Schnelligkeit und die Erlangung der korrekten Körperhaltung fördert.
- der Entwicklung des sozialen Verhaltens, durch Förderung der Aufmerksamkeit, der Entschlußfähigkeit, der Verantwortung,
der Selbständigkeit, der Achtung und der Würdigung der Mitmenschen.

- der vorbeugenden Gesundheit.

3. Durch den Beitritt in die Vereinigung erkennen die Mitglieder folgendes an: 
- die in der Bulle definierten Grundsätze, 
- die Prüfungsordnung, 
- die Gebührenordnung.

§3 Mitgliedschaft

1. Erwerb der Mitgliedschaft:
Mitglied kann jede natürliche Person werden.
Über Neuaufnahmen entscheidet der Vorstand.
Bei Ablehnung kann der Betroffene die Mitgliederversammlung anrufen.

2. Beendigung der Mitgliedschaft:
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod oder Ausschluss.
a) Austritt:

Ein Austritt aus dem Verein ist zu jeden Quartalsende möglich (30.03/ 30.06/ 30.09/ 30.12) und spätestens 6 Wochen vorher
schriftlich dem Vorstand zu erklären.

b) Ausschluss:
Der Vorstand kann ein Mitglied aus dem Verein ausschließen wenn:
- es gegen die in der Bulle definierten Grundsätze (Anhang1) und die Satzung verstösst.
- es seiner Beitragspflicht, trotz dreifacher Mahnung, nicht nachgekommen ist.

§4 Beiträge

1. Die Höhe der Beiträge wird durch den Vorstand festgelegt.
Der Beitrag ist eine Bringschuld; die als Jahresbeitrag erbracht wird.

2. Die Mindestgebühren betragen:
Siehe Anhang 3: Die Gebührenordnung
Bei vorliegen besonderer Härten ist nach Absprache und Entscheidung durch den Vorstand eine Reduzierung des Beitrages 
möglich.

3. Gewinne werden nicht erwirtschaftet.

§5 Mitgliederversammlung

1. Jahreshauptversammlung.:
Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet alljährlich auf dem Jahreshauptlehrgang statt. 
Die Mitglieder sind dazu vom Vorstand mindestens einen Monat vorher schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einzuladen.

2. Tagesordnung:
Die Tagesordnung muss enthalten:
- Bericht des Vorstandes und Kassenbericht
- Entlastung des Vorstandes
- Wahlen
- Beschlussfassung über vorliegende Anträge

Verwendete Acrobat Distiller 6.0.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v2.0.1" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 6.0.x kostenlos unter www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Standardpapierformat:
     Breite: 208.25 Höhe: 294.7 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Aus
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Aus
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: 
     Komprimierung: Aus
     Mit Graustufen glätten: Aus

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja

PDF/X --------------------------------------------
PDF/X-Berichterstellung und Kompatibilität:
     PDF/X-1a: Nein
     PDF/X-3: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 6010
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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3. Satzungsänderungen
Satzungsänderungen können nur mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.
Anträge zur Satzungsänderung sind in der Einladung (Tagesordnung) ausführlich und gesondert aufzuführen.

4. Ausserordentliche Mitgliederversammlung:
Ausserordentliche Mitgliederversammlungen sind auf Beschluss des Vorstandes oder auf schriftlichen Antrag von mindestens 
zehn Prozent der Mitglieder, vom Vorstand einzuberufen.

5. Protokoll:
Über eine Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Schriftführer und vom Dojo- Leiter zu unterzeichnen ist.

§6 Der Vorstand

1. Der Gesamtvorstand besteht aus:
- den aktiven Dojo Leitern
- dem Kassenwart

2. Gesetzliche Vertreter:
Der Vorstand gemäß §26 BGB besteht aus:
- den aktiven Dojo Leitern

§6 Auflösung des Vereins

1. Über die Auflösung des Vereins entscheidet die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von dreiviertel der  anwesenden 
Mitglieder.

2. Das Vereinsvermögen wird dann anteilig an die Vereinsmitglieder verteilt.

§8 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§9 Anlage zur Satzung

Bestandteil der Satzung ist:
- Anhang 1: die Bulle
- Anhang 2: die Prüfungsordnung
- Anhang 3: die Gebührenordnung

§10 Inkrafttreten

Die Satzung trat am 2.Oktober2005 in Kraft.


